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GBL V  
 
 
Antrag des Seniorenbeirats v. 12.09.2023: "Unkraut-Grün in Siegen"; 
hier: Stellungnahme der Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung  
 
Der Seniorenbeirat bittet mit dem im Betreff genannten Antrag, dass Politik und Verwaltung 
die Siegener Bürger darüber aufklären, was aktuell hinsichtlich der Abwägung des optischen 
Erscheinungsbildes vs. der Förderung des Klimas im Hinblick auf das Vorhandensein von Un-
kraut gewollt werde. Von Seiten der Abteilung 2/2 wird bzgl. des Reinigungsaspekts des An-
trags im folgenden Stellung genommen: Grundsätzlich bezieht sich die Straßenreinigungssat-
zung auf städtische/öffentliche Flächen und wird hier auch umgesetzt. Auf Privatflächen ist 
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der Eigentümer in der Verantwortung. Die (rechtliche) Grenze zwischen öffentlichen und der 
Privatflächen ist dabei vor Ort nicht immer erkennbar. Selbstverständlich hat die Straßenrei-
nigungssatzung der Stadt Siegen Gültigkeit. Danach müssen die Anlieger nach den Satzungs-
regelungen in den einzelnen Straßen die Gehwege und/oder die Straße reinigen. Neben dem 
Entfernen von Verunreinigungen gehört auch das Beseitigen von Laub und Pflanzen dazu. Im 
gesamten Stadtgebiet immer alle Straßen und Gehwege auf die Beseitigung von Unkraut zu 
kontrollieren, ist nicht möglich. Das betrifft sämtliche Regelungen, nicht nur jene in Bezug 
auf Unkrautwuchs. Sofern Versäumnisse augenscheinlich auftreten oder in Form von Be-
schwerden gemeldet werden, wird dies geprüft und darauf reagiert. Ansonsten ergibt sich 
hier spätestens dann ein Handlungserfordernis für die Verwaltung, wenn der Bewuchs so 
extrem geworden ist, dass z.B. ein Gehweg nicht mehr gefahrlos durch Fußgänger zu benut-
zen ist.  
 
gez.  
Oliver Schmidt  
AL 2/2  




